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Antrag 

der Staatsregierung 

auf Zustimmung zum Sechzehnten Staatsvertrag 
zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge 
(Sechzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 

Die Staatsregierung hat mit Schreiben vom 2. Oktober 
2014 um Zustimmung des Bayerischen Landtags 
gemäß Art. 72 Abs. 2 der Verfassung des Freistaates 
Bayern zu nachstehendem Staatsvertrag gebeten: 

 

 

Sechzehnter Staatsvertrag zur Änderung rund-
funkrechtlicher Staatsverträge  

(Sechzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 

 

Das Land Baden-Württemberg, 

der Freistaat Bayern, 

das Land Berlin, 

das Land Brandenburg, 

die Freie Hansestadt Bremen, 

die Freie und Hansestadt Hamburg, 

das Land Hessen, 

das Land Mecklenburg-Vorpommern, 

das Land Niedersachsen, 

das Land Nordrhein-Westfalen, 

das Land Rheinland-Pfalz, 

das Saarland, 

der Freistaat Sachsen, 

das Land Sachsen-Anhalt, 

das Land Schleswig-Holstein und 

der Freistaat Thüringen 

 

 

schließen nachstehenden Staatsvertrag: 

Artikel 1 
Änderung  

des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages 

Der Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag vom 26. Au-
gust bis 11. September 1996, zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Fünfzehnten Rundfunkänderungsstaats-
vertrages vom 15. bis 21. Dezember 2010, wird wie 
folgt geändert: 

1. § 8 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 8 
Höhe des Rundfunkbeitrags 

Die Höhe des Rundfunkbeitrags wird auf monat-
lich 17,50 Euro festgesetzt.“ 

2. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„(1) Von dem Aufkommen aus dem Rundfunk-
beitrag erhalten die in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten einen 
Anteil von 72,0454 vom Hundert, das ZDF ei-
nen Anteil von 25,1813 vom Hundert und die 
Körperschaft des öffentlichen Rechts „Deutsch-
landradio“ einen Anteil von 2,7733 vom Hun-
dert.“ 

b) In Absatz 2 Satz 3 wird der Betrag „163,71 
Mio. Euro“ durch den Betrag „171,11 Mio. Euro“ 
ersetzt. 

3. § 14 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 14 
Umfang der Finanzausgleichsmasse 

Die Finanzausgleichsmasse beträgt 1,6 vom Hun-
dert des ARD-Nettobeitragsaufkommens. Die Fi-
nanzausgleichsmasse wird im Verhältnis 50,92 
vom Hundert zu 49,08 vom Hundert auf den Saar-
ländischen Rundfunk und Radio Bremen aufge-
teilt.“ 

 

Artikel 2 
Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung 

(1) Für die Kündigung des in Artikel 1 geänderten 
Staatsvertrages ist die dort vorgesehene Kündigungs-
vorschrift maßgebend. 

(2) Dieser Staatsvertrag tritt mit Ausnahme von Arti-
kel 1 Nr. 3 am 1. April 2015 in Kraft. Artikel 1 Nr. 3 tritt 
zum 1. Januar 2017 in Kraft. Sind bis zum 31. März 
2015 nicht alle Ratifikationsurkunden bei der Staats-
kanzlei der oder des Vorsitzenden der Ministerpräsi-
dentenkonferenz hinterlegt, wird der Staatsvertrag 
gegenstandslos. 



Seite 2 Bayerischer Landtag 17. Wahlperiode Drucksache  17/3254 

(3) Die Staatskanzlei der oder des Vorsitzenden der 
Ministerpräsidentenkonferenz teilt den Ländern die 
Hinterlegung der Ratifikationsurkunden mit. 

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des 
Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages in der Fas-
sung, die sich aus Artikel 1 ergibt, mit neuem Datum 
bekannt zu machen. 

 

 

Für das Land Baden-Württemberg: 

Berlin, den 11.07.2014 Winfried Kretschmann 

 

Für den Freistaat Bayern: 

Berlin, den 11.07.2014 Horst Seehofer 

 

Für das Land Berlin: 

Berlin, den 09.07.2014 Klaus Wowereit 

 

Für das Land Brandenburg: 

Berlin, den 09.07.2014 Dietmar Woidke 

 

Für die Freie Hansestadt Bremen: 

Berlin, den 11.07.2014 Jens Böhrnsen 

 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg: 

Berlin, den 11.07.2014 Olaf Scholz 

 

Für das Land Hessen: 

Berlin, den 11.07.2014 Volker Bouffier 

 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern: 

Berlin, den 09.07.2014 Erwin Sellering 

 

Für das Land Niedersachsen: 

Berlin, den 11.07.2014 Stephan Weil 

 

Für das Land Nordrhein-Westfalen: 

Düsseldorf, den 04.07.2014 Hannelore Kraft 

 

Für das Land Rheinland-Pfalz: 

Berlin, den 11.07.2014 Malu Dreyer 

 

Für das Saarland: 

Berlin, den 11.07.2014 Annegret Kramp-Karrenbauer 

Für den Freistaat Sachsen: 

Berlin, den 11.07.2014 Stanislaw Tillich 

 

Für das Land Sachsen-Anhalt: 

Magdeburg, den  17.07.2014 Dr. Reiner Haseloff 

 

Für das Land Schleswig-Holstein: 

Berlin, den  11.07.2014 Torsten Albig 

 

Für den Freistaat Thüringen: 

Berlin, den 09.07.2014 Christine Lieberknecht 

 

 

Begründung: 

A. Allgemeines 

Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der 
Länder haben vom 4. bis 17. Juli 2014 den Sechzehn-
ten Rundfunkänderungsstaatsvertrag unterzeichnet. 

Mit dem Sechzehnten Rundfunkänderungsstaatsver-
trag wird die Höhe des Rundfunkbeitrags neu festge-
setzt (Artikel 1). Damit wird die von der Kommission 
zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstal-
ten (KEF) in ihrem 19. Bericht ausgesprochene Emp-
fehlung für eine Senkung des Rundfunkbeitrags teil-
weise umgesetzt. Ferner wird die Verteilung der 
Rundfunkbeitragsmittel auf die in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 
ZDF und das Deutschlandradio sowie den Europäi-
schen Kulturkanal arte neu bestimmt. Darüber hinaus 
wird in Artikel 1 die Finanzausgleichsmasse des zu-
gunsten des Saarländischen Rundfunks und Radio 
Bremen bestehenden ARD-Finanzausgleichs erhöht. 
Die Absenkung des Rundfunkbeitrags, die veränderte 
Beitragsverteilung auf die Rundfunkanstalten und die 
Anhebung der für den ARD-Finanzausgleich zur Ver-
fügung stehenden Ausgleichsmasse erfolgen jeweils 
durch Änderungen des Rundfunkfinanzierungsstaats-
vertrages (RFinStV). Artikel 2 des Sechzehnten Rund-
funkänderungsstaatsvertrages regelt schließlich Kün-
digung, Inkrafttreten und Neubekanntmachung. 

Der entsprechende Entwurf eines Sechzehnten Rund-
funkänderungsstaatsvertrages war Grundlage einer 
nach § 7 Abs. 2 des Rundfunkfinanzierungsstaatsver-
trages erforderlichen Anhörung von KEF sowie ARD, 
ZDF und Deutschlandradio in der Rundfunkkommissi-
onssitzung am 7. Mai 2014. 

Der Staatsvertrag hat die Form eines Artikelstaatsver-
trages. Er enthält die Ermächtigung für die Länder, 
den Wortlaut des geänderten Staatsvertrages in der 
Fassung, die sich aus dem Sechzehnten Rundfunk-
änderungsstaatsvertrag ergibt, mit neuem Datum be-
kannt zu machen. 
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B. Zu den einzelnen Artikeln 

I. 
Begründung zu Artikel 1  
Änderung des Rundfunkfinanzierungsstaatsver-
trages 

A. Allgemeines 

Artikel 1 enthält zunächst die teilweise Umsetzung der 
von der KEF in ihrem 19. Bericht empfohlenen Sen-
kung des Rundfunkbeitrags in der bis Ende 2016 lau-
fenden Beitragsperiode. Der Rundfunkbeitrag soll ab 
dem 1. April 2015 von derzeit 17,98 Euro im Monat 
auf dann 17,50 Euro im Monat reduziert werden. Ent-
sprechend den Bedarfsermittlungen der KEF wird im 
Übrigen eine leichte Veränderung der Verteilung des 
Beitragsaufkommens zwischen den Anstalten vorge-
nommen. Zweiter Regelungsgegenstand ist eine Än-
derung des zugunsten des Saarländischen Rundfunks 
und von Radio Bremen bestehenden ARD-
Finanzausgleichs durch Anhebung der Finanzaus-
gleichsmasse von 1,0% auf 1,6% des ARD-Nettobei-
tragsaufkommens. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Nummer 1 

Nummer 1 enthält die Neufestsetzung des Rundfunk-
beitrags in § 8 RFinStV auf monatlich 17,50 Euro. 

Mit der Systemumstellung der Rundfunkgebühr auf 
den Rundfunkbeitrag durch den Fünfzehnten Rund-
funkänderungsstaatsvertrag vom 15. bis 21. Dezem-
ber 2010 wurde die Höhe des Rundfunkbeitrags ab 
dem 1. Januar 2013 auf monatlich 17,98 Euro festge-
setzt. Der monatliche Rundfunkbeitrag entsprach da-
mit in der Höhe der bisherigen monatlichen Grund- 
und Fernsehgebühr für die Gebührenperiode vom 
1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2012. 

In ihrem 19. Bericht vom Februar 2014 geht die KEF 
für die Beitragsperiode vom 1. Januar 2013 bis 
31. Dezember 2016 in Anbetracht der Bedarfsanmel-
dungen der Anstalten vom Frühjahr 2013 von Mehrer-
trägen durch die Einführung des neuen Rundfunkbei-
trags in Höhe von ca. 1,146 Mrd. Euro aus. Davon 
empfiehlt sie, etwa die Hälfte für eine Beitragssen-
kung um 73 Cent auf 17,25 Euro ab dem 1. Januar 
2015 zu verwenden. Der Rest des Mehrertrages soll 
in eine Rücklage als Sicherheitsreserve eingestellt 
werden, um künftige Preissteigerungen ganz oder 
teilweise auszugleichen. Diese Sicherheitsreserve von 
ca. 526 Mio. Euro stellt insofern einen Einmalbetrag 
aus der laufenden Beitragsperiode dar. 

Auf der Grundlage der Empfehlungen der KEF sind 
die Regierungschefinnen und Regierungschefs der 
Länder im Rahmen ihrer Konferenz am 13. März 2014 
übereingekommen, den Rundfunkbeitrag in einem 
ersten Schritt um 48 Cent auf 17,50 Euro zu senken. 
Alle damit zusammenhängenden weiteren Fragen 
sollen in einem zweiten Schritt nach Vorlage des Er-
gebnisses der Evaluierung des neuen Rundfunkbei-

tragsmodells 2015 entschieden werden. Die Abwei-
chung von der Empfehlung der KEF (Senkung um 73 
Cent auf 17,25 Euro) beruht auf der Absicht der Län-
der, die notwendigen finanziellen Spielräume zu erhal-
ten, um im Rahmen der auf Grundlage der Protokoll-
erklärung aller Länder zum Fünfzehnten Rundfunkän-
derungsstaatsvertrag durchzuführenden Evaluierung 
über Anpassungen bei den Anknüpfungspunkten für 
die Rundfunkbeitragspflicht zu entscheiden. Dabei 
sollen insbesondere die Entwicklung der Erträge aus 
dem Rundfunkbeitrag, die jeweiligen Anteile der priva-
ten Haushalte, der Privatwirtschaft und der öffentli-
chen Hand am Gesamtertrag sowie die Notwendigkeit 
und Ausgewogenheit der Anknüpfungstatbestände, 
darunter die Beitragspflicht für Kraftfahrzeuge, geprüft 
werden. Ebenfalls damit verbunden werden soll die 
Entscheidung über das Thema einer stufenweisen 
weiteren Reduzierung von Werbung und Sponsoring 
im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 

Die Differenz zum Vorschlag der KEF steht den An-
stalten nicht zur Verfügung. Sie wird in eine Rücklage 
eingestellt bis zur Vorlage der Evaluierung und bis zur 
Diskussion der damit zusammenhängenden Fragen 
(Strukturausgleich, strukturelle Prüfung des Beitrags-
modells, Stabilisierung des Beitrags bis einschließlich 
2020 und Reduzierung von Werbung und Sponso-
ring). 

Zu Nummer 2 

Mit Nummer 2 wird die Verteilung der Rundfunkbei-
tragsmittel auf die in der ARD zusammengeschlosse-
nen Rundfunkanstalten, das ZDF und das Deutsch-
landradio (§ 9 Abs. 1 RFinStV) sowie auf die nationale 
Stelle des Europäischen Kulturkanals arte (§ 9 Abs. 2 
Satz 3 RFinStV) neu geregelt. Hierbei handelt es sich 
um bloße Folgeanpassungen der prozentualen Antei-
le, die sich aus der Veränderung der Höhe des Rund-
funkbeitrags ergeben. Die im 19. KEF-Bericht darge-
stellte prozentuale Verteilung der Beitragseinnahmen 
auf ARD, ZDF und Deutschlandradio sowie der Anteil 
von arte bleiben durch die Abweichung von der Emp-
fehlung der KEF zur Beitragshöhe unberührt. 

Zu Nummer 3 

Nummer 3 erhöht in § 14 RFinStV die Finanzaus-
gleichsmasse für Saarländischen Rundfunk (SR) und 
Radio Bremen (RB) von 1,0 auf 1,6 vom Hundert. 

Mit der staatsvertraglichen Anhebung des Anteils des 
ARD-Nettobeitragsaufkommens, der als Finanzaus-
gleich dem SR und RB zu Gute kommt, wird einer 
Empfehlung der KEF gefolgt, die seit längerem eine 
strukturelle Unterfinanzierung beider Anstalten festge-
stellt hat. Die Problematik war zwischenzeitlich – auch 
auf Betreiben der Länder – durch verschiedene ARD-
interne Maßnahmen angegangen worden. So beste-
hen bis zum Ende der laufenden Beitragsperiode vor-
läufige Maßnahmen, die in den Textziffern 453 ff des 
19. KEF-Berichts beschrieben sind, mit denen SR und 
RB innerhalb der ARD entlastet werden. Diese noch 
bis 2015/2016 geltende Übergangslösung soll zur 



Seite 4 Bayerischer Landtag 17. Wahlperiode Drucksache  17/3254 

nächsten Beitragsperiode ab dem 1. Januar 2017 
durch eine Dauerlösung ersetzt werden, indem SR 
und RB aus dem Beitragsaufkommen der ARD vorab 
einen Anteil von 1,6 vom Hundert statt derzeit 1,0 vom 
Hundert als Sockelbetrag erhalten.  

Insofern haben sich SR und RB darauf verständigt, es 
bis zu einer Finanzausgleichsmasse von 1 vom Hun-
dert bei der bisherigen Aufteilung von 53,76 vom 
Hundert zu Gunsten des SR und 46,24 vom Hundert 
zu Gunsten von RB zu belassen. Der darüber hinaus 
gehende zusätzliche Anteil von 0,6 vom Hundert soll 
jeweils hälftig auf SR und RB entfallen. Hieraus resul-
tiert eine Anpassung der prozentualen Anteile auf 
49,08 vom Hundert zugunsten von Radio Bremen und 
50,92 vom Hundert zugunsten des Saarländischen 
Rundfunks bezogen auf die auf 1,6 vom Hundert er-
höhte Gesamtfinanzausgleichsmasse. 

 

II. 
Begründung zu Artikel 2 
Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung 

A. Allgemeines 

Artikel 2 enthält die Bestimmungen über die Kündi-
gung, das Inkrafttreten und die Neubekanntmachung 
der geänderten Staatsverträge. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

In Absatz 1 wird zunächst klargestellt, dass der in 
dem vorstehenden Artikel geänderte Rundfunkfinan-
zierungsstaatsvertrag nach der dort geltenden Kündi-
gungsbestimmung gekündigt werden kann. Der Rund-
funkfinanzierungsstaatsvertrag behält durch den 
Sechzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag wei-
terhin seine Selbstständigkeit. 

Absatz 2 regelt das Inkrafttreten des Sechzehnten 
Rundfunkänderungsstaatsvertrages. Das Inkrafttreten 
der Rundfunkbeitragssenkung und der angepassten 
Beitragsverteilung ist nach Satz 1 für den 1. April 
2015 vorgesehen. Die Neuregelung der Finanzaus-
gleichsmasse soll dagegen erst zur nächsten Bei-
tragsperiode am 1. Januar 2017 in Kraft treten. Satz 3 
ordnet an, dass der Sechzehnte Rundfunkänderungs-
staatsvertrag gegenstandslos wird, wenn bis zum 31. 
März 2015 die Ratifikationsverfahren in den einzelnen 
Ländern nicht abgeschlossen und die Ratifikationsur-
kunden nicht beim Vorsitzenden der Ministerpräsiden-
tenkonferenz hinterlegt sind. Der Rundfunkfinanzie-
rungsstaatsvertrag behält dann in der bisherigen Fas-
sung seine Gültigkeit.  

Nach Absatz 3 teilt die Staatskanzlei der oder des 
Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz den 
Ländern die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden 
mit, um zu gewährleisten, dass in den Ländern, soweit 
erforderlich, die Bekanntmachungen erfolgen können, 
dass der Staatsvertrag insgesamt mit seinen Ände-
rungen in Kraft getreten ist und der geänderte Rund-
funkfinanzierungsstaatsvertrag in der nunmehrigen 
Fassung gilt.  

Absatz 4 gewährt den Ländern die Möglichkeit, den 
durch den Sechzehnten Rundfunkänderungsstaats-
vertrag geänderten Rundfunkfinanzierungsstaatsver-
trag in der nunmehr gültigen Fassung bekannt zu 
machen. Eine Verpflichtung zur Neubekanntmachung 
besteht nicht.   

 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 1 a auf:

Antrag der Staatsregierung

auf Zustimmung zum Sechzehnten Staatsvertrag zur Änderung 

rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Sechzehnter 

Rundfunkänderungsstaatsvertrag) (Drs. 17/3254) 

- Erste Lesung -

Der Antrag soll ohne Aussprache an den Ausschuss für Wissenschaft und Kunst über

wiesen werden. Wer mit der Überweisung an den zur Federführung vorgeschlagenen 

Ausschuss für Wissenschaft und Kunst einverstanden ist, den bitte ich um das Hand

zeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, der FREIEN WÄHLER sowie 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Ich sehe keine. Enthaltungen? – Auch 

keine. Damit ist das so beschlossen. Der Staatsvertrag wird damit diesem Ausschuss 

zur Federführung überwiesen.

Protokollauszug
26. Plenum, 15.10.2014 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link
http://www.bayern.landtag.de/cps/rde/xchg/www/x/-/www/441.htm/-/papp/Suche_Dokumente/http://www.bayern.landtag.de//www/dokumente.suche.maske.jsp?DOKUMENT_INTEGER_WAHLPERIODE=17&DOKUMENT_DOKUMENTNR=3254&DOKUMENT_INTEGER_DATE_FLAG=2&DOKUMENT_EINFACHE_SORTIERUNG=1&BUTTONSCHLAGWORT=Suche+starten
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst 

Antrag der Staatsregierung 
Drs. 17/3254 

auf Zustimmung zum Sechzehnten Staatsvertrag zur Änderung 
rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Sechzehnter Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag) 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Alex Dorow 
Mitberichterstatterin: Martina Fehlner 

II. Bericht: 

1. Der Staatsvertrag wurde dem Ausschuss für Wissenschaft 
und Kunst federführend zugewiesen.  
Der Ausschuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 
hat den Staatsvertrag endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Staatsvertrag in seiner 
21. Sitzung am 26. November 2014 beraten und mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 
hat den Staatsvertrag in seiner 30. Sitzung am 5. März 2015 
endberaten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

Prof. Dr. Michael Piazolo 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Staatsregierung 

auf Zustimmung zum Sechzehnten Staatsvertrag zur Änderung 
rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Sechzehnter Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag) 
 
Drs. 17/3254, 17/5578 

Der Landtag stimmt gemäß Art. 72 Abs. 2 der Verfassung des Frei-
staats Bayern dem Sechzehnten Staatsvertrag zur Änderung rund-
funkrechtlicher Staatsverträge (Sechzehnter Rundfunkänderungs-
staatsvertrag) zu. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Peter Meyer
Abg. Alex Dorow
Abg. Martina Fehlner
Zweite Vizepräsidentin Inge Aures
Abg. Prof. Dr. Michael Piazolo
Abg. Ulrike Gote
Staatsministerin Dr. Beate Merk



Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Antrag der Staatsregierung

auf Zustimmung zum Sechzehnten Staatsvertrag zur Änderung 

rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Sechzehnter 

Rundfunkänderungsstaatsvertrag) (Drs. 17/3254) 

- Zweite Lesung -

Ich eröffne die Aussprache. Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt nach der Ge

schäftsordnung 24 Minuten, also wie beim vorherigen Tagesordnungspunkt. Erster 

Redner für die CSU-Fraktion ist Herr Kollege Dorow. Bitte sehr.

Alex Dorow (CSU): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Am 

17. Juli des vergangenen Jahres haben die Regierungschefs der Länder den Sech

zehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag unterzeichnet. Hierbei wurde unter ande

rem die Höhe des Rundfunkbeitrags neu festgesetzt. Bereits bei der Einführung die

ses Rundfunkbeitrags waren sich die Länder einig, dass die Umstellung auf das neue 

Beitragsmodell keine Mehrbelastung für die Gesamtheit der Beitragszahler mit sich 

bringen soll. Daran halten wir fest.

Bei der Systemumstellung der Rundfunkgebühr auf den Rundfunkbeitrag wurde seine 

Höhe auf monatlich 17,98 Euro festgelegt. Das entsprach der ursprünglichen Rund

funk- und Fernsehgebühr der vorangegangenen Gebührenperiode. Die Kommission 

zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten - kurz KEF - geht in ihrem 

Bericht vom Februar 2014 von Mehrerträgen durch die Einführung des neuen Rund

funkbeitrags in Höhe von 1,146 Milliarden Euro aus. Die KEF empfiehlt in ihrem Be

richt, etwa die Hälfte des Mehrertrags für eine Beitragssenkung von 73 Cent zu ver

wenden und den Rest in einer Rücklage als Sicherheitsreserve einzustellen, um 

künftige Preissteigerungen ausgleichen zu können.

Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder sind auf Grundlage dieser 

KEF-Empfehlung übereingekommen, den Rundfunkbeitrag in einem ersten Schritt um 
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48 Cent auf 17,50 Euro zu senken. Dazu möchte ich sagen, dass wir die Entlastung 

der Beitragszahler um diese 48 Cent monatlich ab dem 1. April 2015 ausdrücklich be

grüßen. Dieser Schritt, so einmalig er in der Geschichte der Rundfunkgebühren auch 

ist, ist aber nur der erste Schritt, auf den weitere folgen müssen.

Entscheidend ist weniger die vergleichsweise geringe Höhe der Entlastung, sondern 

entscheidend ist, dass die Rundfunkanstalten diese Beitragsmehreinnahmen derzeit 

nicht für zusätzliche Ausgaben verwenden dürfen. Sie müssen sie stattdessen als 

Rücklage einstellen. Die sich daraus ergebenden finanziellen Spielräume sollen für 

Änderungen bei den Anknüpfungspunkten für die Rundfunkbeitragspflicht genutzt wer

den. Eine Evaluierung des neuen Beitragsmodells wurde bei dessen Einführung ver

bindlich zugesagt. Die Ergebnisse hierzu werden uns aber erst in ein paar Wochen 

vorliegen. Schon jetzt zeigt sich aber anhand der vielen Petitionen, die wir im Aus

schuss zum Thema Rundfunkbeiträge behandelt haben, dass einige Punkte dringend 

verbessert werden müssen. Wir kennen die Probleme, und nun müssen auch Nach

besserungen vorgenommen werden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen der FREIEN WÄHLER, auch wir hätten den Beitrag 

sehr gerne noch weiter gesenkt. Bayern und Sachsen haben sich dafür auch einge

setzt. Wir begrüßen es aber, dass die Länder die Absenkung lediglich als ersten 

Schritt betrachten. Zuerst müssen die Probleme beseitigt oder doch zumindest redu

ziert werden. Hierfür soll der Anteil, den wir nun nicht als Reduzierung des Beitrags an 

die Beitragszahler weitergeben, genutzt werden. Wir sind der Meinung, es ist bei

spielsweise wichtiger, die Ausnahmemöglichkeiten auszuweiten und so den negativen 

Auswirkungen der Neuregelung entgegenzusteuern, anstatt lediglich die Beiträge zu 

reduzieren.

Hierfür einige kurze Beispiele: Mittelständische Unternehmen mit vielen Filialen oder 

betrieblichen Kraftfahrzeugen leiden seit der Umstellung erheblich unter einer Mehrbe

lastung. Im Zuge der Evaluierung müssen hier unzumutbare Mehrbelastungen abge

baut werden. Nächstes Beispiel: Almen und Berghütten dürfen nicht mit Hotels gleich
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gestellt werden. Es war tatsächlich so, dass der Beitragsservice in der Vergangenheit 

entsprechende Schreiben verschickt hat. Wer auch nur ab und zu in den Bergen un

terwegs ist, der weiß aus eigener Anschauung, dass in den Hütten Radios und Fern

seher nicht erlaubt sind, oftmals ist ein Empfang auch gar nicht möglich. Außerdem ist 

eine Beitragsbemessung nach der Bettenzahl tatsächlich nicht angebracht, wenn es 

sich bei den Betten faktisch um ein Matratzenlager handelt. Die Kosten wären im

mens. Ein Pächter am Spitzingsee beispielsweise wurde aufgefordert, knapp 

5.000 Euro für eine Hütte nachzuzahlen. Auch hier herrscht dringend Handlungsbe

darf, damit die günstigen und meist sehr einfachen Übernachtungsmöglichkeiten in 

den Bergen erhalten bleiben.

Ich komme zu einem weiteren wichtigen Punkt: Die Hürden für Menschen mit Behin

derung ebenso wie für sonstige Härtefälle müssen reduziert werden. Ich schildere 

einen ganz aktuellen Fall aus dem Ausschuss für Wissenschaft und Kunst, den ich zu 

bearbeiten hatte. Dieser sah allen Ernstes so aus: Der Mann eines Paares wäre durch 

seine Behinderung befreit, und die Befreiung wäre im Falle einer Ehe der beiden auf 

die Frau übertragbar gewesen. Das Paar muss den Beitrag aber zahlen, weil die Woh

nungsanmeldung auf die Frau umgeschrieben wurde. Kann man in einem solchen 

Fall, bei dem die Partnerin durch die Behinderung des Partners und die Pflege ohne

hin schon stark belastet ist, tatsächlich eine zusätzliche Belastung zumuten? Muss 

man da nicht anders reagieren? Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, hier muss 

man in Zukunft an die Lebensrealitäten anknüpfen.

Unverständlich ist und bleibt, dass vielfach gemeinnützige Einrichtungen, Schulen, 

Kindergärten, Polizei, Feuerwehr, Bundeswehr, Zivil- und Katastrophenschutz, die 

einen unverzichtbaren Beitrag für die Sicherheit und den sozialen Zusammenhalt un

seres Landes leisten, für ihre Betriebsstätten den Rundfunkbeitrag in voller Höhe zu 

entrichten haben.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)
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Auch diese Punkte müssen zwingend überprüft werden, sodass über zielgerichtete 

Entlastungen und Befreiungen entschieden werden kann. Dazu und nur dazu, meine 

Damen und Herren, erhalten wir gerne den finanziellen Spielraum für die nötigen Maß

nahmen. Erst wenn mögliche Nachbesserungen überprüft, beschlossen und umge

setzt sind, kann man über eine weitere Beitragssenkung nachdenken.

Ein weiterer Grund dafür, die Beiträge beim ersten Schritt um lediglich 48 Cent zu re

duzieren, ist die Entscheidung, die stufenweise Reduzierung von Werbung und Spon

soring im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu überprüfen, was gegebenenfalls zu Min

dereinnahmen führen kann. Dazu ist es nötig, einen Puffer einzubauen. Deshalb 

kommt von mir ein klares Ja zu der Senkung um 48 Cent statt um 73 Cent und damit 

auch ein Ja zum Sechzehnten Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staats

verträge.

Ich komme zu einem letzten Punkt. In diesem Sechzehnten Staatsvertrag zur Ände

rung rundfunkrechtlicher Staatsverträge wird die Verteilung der Rundfunkbeitragsmittel 

auf die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, also das ZDF, 

das Deutschlandradio sowie den europäischen Kulturkanal ARTE, neu bestimmt. 

Zudem wird die Ausgleichsmasse innerhalb des ARD-Finanzausgleichs erhöht. Dieser 

besteht derzeit zugunsten des Saarländischen Rundfunks und Radio Bremens. Die 

Landesregierungen sind hierbei – ich denke, vernünftigerweise – der Empfehlung der 

KEF gefolgt, die eine dauerhafte Lösung der Finanzierungsproblematik angeregt hat, 

wobei ich der Meinung bin – erlauben Sie mir diese Bemerkung -, dass die beiden ge

nannten Nutznießer der Finanzausgleichsmasse intern weiterhin nach Möglichkeiten 

suchen müssen, dieses Defizit zu reduzieren, und nicht bequem auf eine dauerhafte 

Lösung durch den ARD-internen Finanzausgleich setzen können.

(Beifall bei der CSU)

Lassen Sie mich zusammenfassen: Die vereinbarte Senkung des Rundfunkbeitrags ist 

im Interesse der Beitragszahler uneingeschränkt zu begrüßen. Die Senkung um 
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48 Cent ist lediglich als erster Schritt zu betrachten. Der gesenkte Beitrag deckt den 

vorhergesagten Finanzbedarf ab und sichert parallel auch den notwendigen Hand

lungsspielraum, um im nächsten Schritt weitere gezielte Entlastungen der Beitrags

zahler vorzunehmen. Die Evaluierung soll und wird aufzeigen, wo unangemessene 

Mehrbelastungen vorliegen und wo die Beitragsbemessung nicht mehr ausgewogen 

ist. Aus diesem Grund stehen wir zur Reduzierung um 48 statt 73 Cent. Wir stimmen 

dem Antrag der Staatsregierung zu. Wir fordern die Staatsregierung aber auch auf, die 

genannten Punkte für die weiteren Schritte zu berücksichtigen, sodass eine entspre

chende Entlastung in der Zukunft auch in Angriff genommen werden kann.

(Beifall bei der CSU)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Vielen Dank. – Als Nächste spricht Frau Kollegin 

Fehlner für die SPD-Fraktion. Bitte schön, Sie haben das Wort.

Martina Fehlner (SPD): (Von der Rednerin nicht autorisiert) Sehr geehrter Herr Präsi

dent, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es liegt nun schon über zwei Jahre zurück, dass 

die frühere Rundfunkgebühr durch den neuen Rundfunkbeitrag ersetzt wurde. Mit dem 

Fünfzehnten Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge haben wir 

die Finanzierung unseres öffentlich-rechtlichen Rundfunks komplett auf neue Beine 

gestellt. Der Blick zurück zeigt: Das war nicht ganz einfach.

Erstmals in der Geschichte wird der Rundfunkbeitrag ab April 2015 gesenkt, nämlich 

um 48 Cent. Die Mehreinnahmen aus dem Rundfunkbeitrag machen das möglich: 

rund 1,5 Milliarden Euro. Kolleginnen und Kollegen, das ist ein Meilenstein. Die Mehr

einnahmen werden zum Teil durch die Beitragssenkung aufgezehrt. Die restlichen ver

fügbaren Mehreinnahmen landen auf einem Sperrkonto, und das ist auch gut so; denn 

bevor die Sender in den nächsten Jahren zusätzliches Geld ausgeben dürfen, müssen 

sie von der KEF überprüfen lassen, ob und inwieweit das sinnvoll ist. Die Rücklagen 

sind im Hinblick auf die laufende Evaluierung richtig und wichtig. Für uns ist entschei

dend, dass der Rundfunkbeitrag in den nächsten Jahren stabil bleibt und die Sender 
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sorgsam mit dem Geld der Beitragszahler umgehen. Das ist das Gebot der Stunde. 

Das muss die Orientierungslinie für die weitere Zukunft sein.

Genauso wichtig ist es allerdings, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit seiner 

besonderen Stellung und Verantwortung nachhaltig seinen Auftrag erfüllen kann, das 

heißt, die Menschen in Bayern mit unabhängiger und sorgfältig recherchierter Informa

tion und guter Unterhaltung zu versorgen und Programmvielfalt zu sichern. Der Baye

rische Rundfunk mit seinen Fernsehprogrammen und fünf Hörfunkprogrammen und 

natürlich seinen hochgeschätzten Orchestern steht für Qualität, professionellen Jour

nalismus, kulturelle Ambitionen und regionale Verbundenheit. Wir freuen uns, dass 

der Bayerische Rundfunk wie kein anderer Sender in Deutschland eine so starke re

gionale Beziehungsvielfalt pflegt.

Journalistische Qualität und Programmqualität, aber auch anspruchsvolle Unterhal

tung sind essenziell wichtige Voraussetzungen für die Akzeptanz und Attraktivität des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Kolleginnen und Kollegen, gerade deshalb soll er in 

Bayern, in Deutschland, gegen immer mehr private Anbieter von Filmen und Serien 

konkurrenzfähig bleiben. Er soll natürlich gegen die großen globalen Digitalkonzerne 

wie Google & Co. konkurrenzfähig bleiben. Studien belegen es: Überall dort, wo ein 

starker und unabhängiger öffentlich-rechtlicher Rundfunk besteht, fühlen sich die Men

schen besser informiert, und sie sind es auch. Benötigt werden finanzielle Spielräume, 

die Rücklagen für die laufende Evaluation. Es wäre peinlich und nicht zu kommunizie

ren, wenn wir nach 2016 wieder an der Preisspirale drehen müssten. Das würde nie

mand verstehen.

Schließlich geht es um die Beitragsgerechtigkeit. Die Evaluierung wird ganz sicher zei

gen, dass es hier soziale und auch wirtschaftliche Ungerechtigkeiten gibt, die es aus

zugleichen gilt.Wir brauchen gute Lösungen und Beitragsregelungen, beispielsweise 

für Schulen, für Kindergärten, für gemeinnützige Einrichtungen, für die Polizei, für die 

Feuerwehren, für den Katastrophenschutz, aber auch für mittelständische Unterneh

men mit betrieblichen Kraftfahrzeugen und Filialbetrieben. Hier die richtige Balance zu 
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finden, ist sicherlich eine echte Herausforderung; denn auf der einen Seite wird eine 

Beitragssenkung, auf der anderen Seite gleichzeitig eine Reduzierung der Werbe

schaltungen gefordert. Natürlich müssen und sollen die Sender sparen. Sie dürfen 

sich aber auch nicht kaputtsparen. Auf keinen Fall dürfen die Programmqualität und 

die Programmvielfalt leiden.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eine wertvolle und wichtige Größe in unserer 

Medienlandschaft, die wir alle mitfinanzieren, weil wir auch in Zukunft einen unabhän

gigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in unserem Land brauchen. Wir wollen aber 

auch in Zukunft ein kritisches Auge darauf haben, wie die frei werdenden Mittel einge

setzt werden. Darüber werden wir nach dem Evaluierungsprozess erneut diskutieren 

und entscheiden.

(Beifall bei der SPD)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Herzlichen Dank. – Nun bitte ich Herrn Kollegen 

Professor Dr. Piazolo ans Rednerpult.

Prof. Dr. Michael Piazolo (FREIE WÄHLER): (Vom Redner nicht autorisiert) Sehr ge

ehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Was wollen wir, 

indem wir heute mit Nein stimmen werden? – Wir wollen ein Versprechen unserer Mi

nisterpräsidenten einlösen. Die Ministerpräsidenten haben seinerzeit gesagt: Die Re

form, von der Rundfunkgebühr zu einem Rundfunkbeitrag umzustellen, muss aufkom

mensneutral sein. Das hat Herr Dorow schon deutlich gemacht. All das, was wir mehr 

einnehmen, wird an die Beitragszahler in irgendeiner Form zurückfließen. Über diese 

Form können wir reden. Dazu hat es viele gute Anregungen aus der CSU-Fraktion ge

geben.

Wir führen also keine Debatte über andere Aufgaben des Rundfunks, zusätzliche Be

lastungen oder Gebührenerhöhungen. Jetzt geht es nur darum zu fragen: Gibt es 

Mehreinnahmen? – Ja, die gibt es. Sie liegen bei mindestens 1,1 Milliarden Euro. Und 

es geht um die Frage: Wie und wann zahlen wir dieses Geld zurück? - Wenn wir der 
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Auffassung sind, dass der Rundfunk neue Aufgaben wahrnehmen muss oder mit sei

nem Geld nicht zurechtkommt, muss über eine Gebührenerhöhung nachgedacht und 

geredet werden. Das kann auch in streitiger Form geschehen. Dies jedoch mit der ver

sprochenen Beitragsrückerstattung zu vermischen, wäre systemfremd und würde das 

Versprechen der Ministerpräsidenten brechen.

Ich habe neulich in einer Fernsehsendung gesehen, was Helmut Kohl Anfang der 

Neunzigerjahre, es war im Jahre 1992, zum Soli sagte. Er sagte: Der Soli wird – das 

garantiere ich, und da bin ich sicher – spätestens im Jahr 2000 nicht mehr gezahlt 

werden. Wir haben jetzt das Jahr 2015, und wir haben den Soli immer noch.

(Ulrike Gote (GRÜNE): Aber Kohl haben wir nicht mehr!)

- Kohl haben wir nicht mehr. Die Frage ist, was besser ist. – Aber es ist wichtig, Ver

sprechen einzuhalten. Deshalb müssen wir darüber nachdenken, wie wir das Geld zu

rückgeben. Wir könnten es den Beitragszahlern pauschal zurückzahlen oder unter Be

rücksichtigung von sozialen Härtefällen, zum Beispiel Menschen mit Behinderungen 

oder Betrieben. Das Letztere wollen wir. Wir wollen aber, dass in einem ersten Schritt 

mehr überwiesen wird, als beschlossen worden ist. Sie haben zu Recht herausge

stellt, dass die KEF vorgeschlagen hat, ungefähr die Hälfte von dem, was zu erwarten 

ist, jetzt zurückzuzahlen, nämlich 73 Cent. Schließlich hat man sich auf 48 Cent geei

nigt.

Sie haben zu Recht herausgearbeitet, dass die Länder Sachsen und Bayern dem 

nicht zugestimmt haben. Wir FREIEN WÄHLER wollen bei der Position Bayerns blei

ben. Wir wollen, dass jetzt mindestens 73 Cent zurückgezahlt werden. Das ist die 

Empfehlung. Sie entspricht auch dem Versprechen der Ministerpräsidenten und der 

Position der Bayerischen Staatsregierung, mit der sie in die Verhandlungen gegangen 

ist. In diesem Fall unterstützen wir FREIEN WÄHLER die Position Bayerns und seiner 

Staatsregierung. Deshalb werden wir einer geringeren Beitragssenkung im ersten 

Schritt nicht zustimmen.
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Herr Dorow, im Übrigen sind wir ganz beieinander. Für den zweiten Schritt, der kom

men muss, plädieren wir für die Wiedergutmachung der Fehler, die bei der Einführung 

begangen wurden. Damals wurden die Behinderten schlechter gestellt als vorher. Das 

sollten wir zurückdrehen.

Wir sollten uns auch ansehen, welche sozialen Härtefälle es gibt und wie wir diese ab

fangen können. Das tun wir beinahe jede Woche im Hochschulausschuss. Wir haben 

dazu den Vorschlag unterbreitet, darüber nachzudenken, die Menschen, deren Ein

kommen unter der Armutsgrenze liegen, von den Rundfunkgebühren zumindest teil

weise zu entlasten. Das betrifft nicht nur die Hartz-IV-Empfänger, sondern auch dieje

nigen, die nur eine Summe von ungefähr 900 Euro im Monat zur Verfügung haben. 

Wir haben sicherlich die Möglichkeit, eine Debatte über den Rundfunk allgemein zu 

führen, was er braucht und was er nicht braucht. Aus unserer Sicht gehört eine solche 

Debatte nicht an diese Stelle. Diese Debatte müssen wir an anderer Stelle führen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Herzlichen Dank. – Nun bitte ich Frau Kollegin 

Ulrike Gote ans Rednerpult.

Ulrike Gote (GRÜNE): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir GRÜNE 

haben die Einführung des Rundfunkbeitrags nach dem Ende der Rundfunkgebühren 

für richtig gehalten. Wir haben immer für dieses Modell gestritten und sind auch jetzt 

davon überzeugt, dass dieser Wechsel zum Rundfunkbeitrag und zu der neuen Syste

matik der Erhebung richtig war. Für uns ist das ein Erfolgsmodell. Die Ergebnisse sind 

sehr positiv, allerdings mit Abstrichen, was den Datenschutz und den konkreten Über

gang angeht.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Tatsache, dass wir ein Einnahmeaufkommen sichern konnten, das nicht geringer 

als das vorherige ist, war Ziel unserer Reform. Wir haben dieses Ziel erreicht; es 
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wurde sogar bei Weitem übertroffen. Wir GRÜNE haben immer gesagt: Diese Reform 

soll aufkommensneutral sein. Wenn Mehreinnahmen zu verzeichnen sind, sollten sie 

den Beitragszahlerinnen und -zahlern möglichst zurückgegeben werden.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir GRÜNE in diesem Hause haben bis letzte Woche die Auffassung vertreten, dass 

wir diese Regelung, auf die sich die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen geeinigt 

haben, mittragen könnten, also eine Senkung, die unter der Empfehlung der KEF liegt, 

auf der Grundlage der Schätzung der Einnahmen von etwa 1,18 Milliarden Euro. Wir 

haben gesagt: Gut, es soll nicht alles zurückgegeben werden, sogar etwas weniger, 

als die KEF vorgeschlagen hat. Da wir jedoch nicht sicher sein können, wie die Ein

nahmestruktur in Zukunft sein wird, gehen wir hier mit und stimmen zu.

Kolleginnen und Kollegen, ich muss Ihnen sagen: Seit ein paar Tagen sind wir tat

sächlich schlauer. Wir wissen nämlich nun genau, dass noch wesentlich höhere Mehr

einnahmen zustande kommen, nämlich 1,5 Milliarden Euro. Dies wird voraussichtlich 

in den nächsten Jahren so bleiben. Die Pressemitteilung hierzu kam am letzten Don

nerstag. Vor diesem Hintergrund haben wir unsere Haltung überdacht. Ich halte es 

jetzt nicht mehr für gerechtfertigt, die Beiträge heute, zu diesem Zeitpunkt, in einem 

nur so geringen Maße zu senken.

Wir wären sehr dafür gewesen, wenn wenigstens die Empfehlung der KEF befolgt 

worden wäre. Man hätte sogar noch über diese Empfehlung hinausgehen können. Wir 

werden deshalb unser Abstimmungsverhalten heute revidieren und diesem Staatsver

trag nicht zustimmen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Völlig klar ist, dass wir auch eine Rücklage für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und 

für die anstehenden Aufgaben haben wollen. Da ist zum einen die Evaluierung, wo wir 

bei bestimmten Punkten nachsteuern müssen. Hier werden wir uns auch mit Ihnen 
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streiten müssen; denn es sind nicht immer die gleichen Punkte, die wir kritisch se

hen.Sicherlich wird es im System Nachsteuerungen brauchen. Es gibt sicher sehr viel, 

was wir GRÜNEN beim öffentlichen Rundfunk immer schon infrage gestellt haben und 

ändern wollen. Ich nenne zum Beispiel die große Zahl an Talkshows, die uns ein Hei

dengeld kosten, oder die Sportsendungen, die nur die Mainstream-Sportarten abde

cken und für die in Bezug auf die Sportrechte viel Geld ausgegeben wird. Diese Dinge 

müssen wir angehen. In diesem Zusammenhang kann der öffentlich-rechtliche Rund

funk sparen. Für andere Dinge, die jetzt zu kurz kommen, insbesondere einen qualita

tiv guten Journalismus, Recherche in der Tiefe, eine vernünftige Bezahlung derer, die 

diese Arbeit leisten, und für eine ordentliche Entlohnung der Urheberinnen und Urhe

ber der Beiträge werden wir vielleicht in Zukunft mehr Mittel brauchen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Auch für eine Reduzierung der Werbung werden wir mehr Mittel brauchen. Sie wissen, 

dass wir GRÜNE dafür stehen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk werbefrei zu ma

chen. Das kostet natürlich Geld. Ich nenne auch die unsägliche Sieben-Tage-Rege

lung, nach der in den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten die 

Produktionen wieder verschwinden, die von den Gebührenzahlerinnen und Gebühren

zahlern schon bezahlt worden sind. Auch das muss endlich ein Ende haben, und dafür 

werden wir Mittel brauchen.

Für all diese schönen Dinge haben wir aufgrund der sehr hohen Mehreinnahmen tat

sächlich Rücklagen. Ich bin davon überzeugt, dass wir, selbst wenn wir den Beitrag 

stärker senken würden, all dies auch noch leisten könnten. Ich fände es als Ergebnis 

der Diskussion dann ehrlicher zu sagen: Wir senken den Beitrag jetzt stärker, und soll

ten wir in ferner Zukunft mehr Geld für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk benötigen, 

dann sollten wir eine ehrliche Debatte über eine Gebührenerhöhung führen. Wir soll

ten jetzt nicht vorsorglich Geld bunkern und glauben, die Beitragszahlerinnen und Bei

tragszahler würden es nicht bemerken.
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(Beifall bei den GRÜNEN)

Sie sehen: Wir haben neu nachgedacht und uns von neuen Fakten leiten lassen. Wir 

werden diesem Antrag heute nicht zustimmen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Vielen Dank. – Jetzt bitte ich Frau Ministerin 

Dr. Merk. Frau Minister Dr. Merk, bitte.

Staatsministerin Dr. Beate Merk (Europaangelegenheiten): Frau Präsidentin, Kolle

ginnen und Kollegen! Zunächst einmal möchte ich meinen Dank dafür aussprechen, 

dass die Beratungen in den Ausschüssen so rechtzeitig durchgeführt worden sind, um 

den Rundfunkbeitrag ab dem 1. April 2015 wirksam zu senken. Die Fraktionen haben 

die wichtigsten Eckpunkte beschrieben. Ich möchte mich nur auf einige wichtige Dinge 

beschränken.

Nun komme ich zu der formalen Seite: Wir werden mit der heutigen Zustimmung den 

Sechzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag, den die Ministerpräsidentinnen und 

Ministerpräsidenten am 17. Juli 2014 unterzeichnet haben, in wirksames bayerisches 

Landesrecht umsetzen. De facto heißt das, dass erstmalig in der Geschichte der 

Rundfunkfinanzierung eine Senkung erfolgt. Natürlich gibt es Kritiker, die fragen: Was 

ist das schon – eine Absenkung um 48 Cent? Das hat doch in erster Linie symboli

schen Charakter. – Das mag sein, aber die Senkung ist dennoch berechtigt und wich

tig. Wir alle haben in den letzten Jahrzehnten immer mehr sehen müssen, dass öffent

liche Dienstleistungen regelmäßig teurer geworden sind. Wir sollten es deshalb nicht 

gering schätzen, dass es erstmals gelungen ist, eine Gegenbewegung zu organisie

ren.

Der ursprüngliche Vorschlag der KEF – wir haben das mehrfach gehört – belief sich 

auf 73 Cent. Das haben wir leider nicht erreichen können, obwohl wir uns gemeinsam 

mit dem Land Sachsen dafür eingesetzt haben. Es gab Länder, die Sorge hatten, dass 
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die Mehreinnahmen nicht für eine volle Senkung um 73 Cent reichen. Deswegen müs

sen wir den Kompromiss von 48 Cent hinnehmen. Dass aber Bayern die Situation 

richtig eingeschätzt hat und auf dem richtigen Weg war, zeigen die jüngsten Progno

sen der KEF und der Anstalten, die mittlerweile von Mehreinnahmen in einer Größen

ordnung von 1,5 Milliarden Euro für die aktuelle Beitragsperiode ausgehen.

Darüber brauchen wir uns nicht zu grämen; denn ich kann Ihnen versichern, dass die

ses Geld den öffentlich-rechtlichen Anstalten gerade nicht zur Verfügung steht. Sie 

müssen dieses Geld in Rücklagen einstellen. Eine Auflösung der Rücklagen erfolgt 

erst nach Evaluierung des neuen Beitragssystems. Ich muss zur Evaluierung nicht 

wiederholen, was meine Vorrednerinnen und Vorredner bereits ausgeführt und in die

sem Zusammenhang an Beispielen genannt haben. Nur so viel zum weiteren Verfah

ren: Auf der Grundlage der Abschlusszahlen des Beitragsservice für 2014 wird das 

neue Finanzierungssystem evaluiert, und wir behandeln außerdem die Frage – es ist 

gerade eben angesprochen worden – einer möglichen Reduzierung von Werbung und 

von Sponsoring im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Bei der Ministerpräsidentenkonfe

renz im Juni sollen die Eckpunkte für einzelne Anpassungen der Beitragsregelung 

dann beschlossen werden.

Das heißt: Bayern hält bei den Verhandlungen konsequent an dieser Beitragsstabilität 

und Beitragsgerechtigkeit fest. Ehrlicherweise will ich heute auch klarstellen: Wir wer

den nicht alle Wünsche erfüllen können. Deswegen ist es umso wichtiger, sehr sorg

fältig durch die Bayerische Staatsregierung zu prüfen, welche Spielräume für eine ge

rechte Nachbesserung genutzt werden können.

Zum Abschluss noch ein Satz zum ARD-Finanzausgleich: Bayern befürwortet die fö

derale Vielfalt der Landesrundfunkanstalten. Dazu gehört es, finanziell weniger gut 

aufgestellte Rundfunkanstalten, zum Beispiel den Saarländischen Rundfunk oder 

Radio Bremen, auf sichere finanzielle Beine zu stellen. Die Erhöhung der Finanzausg

leichsmasse ist dafür sicher ein geeigneter Weg. Hierfür hat sich auch der Bayerische 

Rundfunk ausgesprochen.
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Ich finde, der Sechzehnte Rundfunkänderungsstaatsvertrag ist ein gutes Signal für die 

Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ebenso wie für unsere Beitragszahler 

und Beitragszahlerinnen. In diesem Sinne bitte ich sehr herzlich um Zustimmung zum 

Staatsvertrag.

(Beifall bei der CSU)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Vielen Dank. – Damit ist die Aussprache ge

schlossen. Wir kommen damit zur Abstimmung. Der Abstimmung liegen der Staatsver

trag auf Drucksache 17/3254 und die Beschlussempfehlung mit Bericht des federfüh

renden Ausschusses für Wissenschaft und Kunst auf Drucksache 17/5578 zugrunde. 

Gemäß § 58 der Geschäftsordnung kann die Abstimmung nur über den gesamten 

Staatsvertrag erfolgen. Der federführende Ausschuss empfiehlt die Zustimmung. Wer 

dem Staatsvertrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 

die Fraktionen der CSU und der SPD. Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. – Das sind 

die Fraktionen der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Dem 

Staatsvertrag ist damit zugestimmt worden.

Bevor ich den Tagesordnungspunkt 3 aufrufe, möchte ich das Ergebnis der namentli

chen Abstimmung zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Aiwanger, Streibl, Professor 

Piazolo und anderer und Fraktion (FREIEN WÄHLER) zur Änderung des Gesetzes 

über die Hochschulzulassung in Bayern auf Drucksache 17/4314 bekannt geben: Mit 

Ja haben gestimmt 32, mit Nein haben gestimmt 87, Stimmenthaltungen 36. Damit ist 

der Gesetzentwurf abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 1)
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